
Kindererziehungs
zeiten
Bundessozialgericht – Kindererzie
h  ungszeiten auch für Mitglieder 
berufsständischer Versorgungs
einrichtungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

Nachdem bereits 2005 der 4. Senat 
des Bundessozialgerichtes (BSG) sich 
mit der Frage zu befassen hatte, ob 
die gesetzliche Rentenversicherung 
auch für Mitglieder der berufsständi-
schen Versorgungswerke der Freien 
Berufe Kindererziehungszeiten an  rech-
nen muss, hatte diese Frage nun 
erneut der 13. Senat des BSG zu ent-
scheiden. Der 13. Senat des BSG hat 
sich in seiner Entscheidung vom 31. 
Januar 2008 (Az.: B 13 R 64/06 R) 
mit großer Eindeutigkeit der Ent-
scheidung des 4. Senates ange-
schlossen und erklärt, dass der Aus-
schluss der Mitglieder berufsstän-
discher Versorgungswerke von der 
Anerkennung von Kindererziehungs-
zeiten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, wie er durch die Vorschrift 
des § 56 Abs.4 SGB VI bewirkt wird, 
verfassungswidrig ist, wenn das Ver-
sorgungswerk keine systematisch 
vergleichbare Leistung wie die Ren-
tenversicherung in seinem Leistungs-
recht vorhält. Dazu stellt der 13. 
Senat des BSG fest, es sei nachvoll-
ziehbar, dass die Versorgungswerke 
Kindererziehungszeiten bisher in 
ihrem Leistungsrecht nicht eingeführt 

hätten, weil der Bund an sie, anders 
als an die gesetzliche Rentenversi-
cherung, keine Beiträge für Zeiten 
der Kindererziehung entrichte. Die 
Versorgungswerke und ihre Arbeits-
gemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungswerek 
(ABV), dürfen sich in ihrer Forderung 
an den Bund, Beiträge für Kinder-
erziehungszeiten an diese wie zur 
gesetzlichen Rentenversicherung zu 
übernehmen, deshalb gestärkt füh-
len, weil auch das BSG ausführt, es 
halte eine Beitragsübernahme des 
Bundes für kindererziehende Mitglie-
der an die Versorgungswerke für die 
sachgerechtere Lösung. Da aber der 
Bund sich zu dieser Lösung bisher 
nicht habe verstehen können, sei 
eine verfassungskonforme Auslegung 
der Vorschrift des § 56 Abs. 4 SGB VI 
geboten, mit der Folge, dass auch 
von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung be -
freite Mitglieder der Versorgungs-
werke Kindererziehungszeiten in der 
Rentenversicherung angerechnet er -
halten können. Auch nach diesem 
für die kindererziehenden Mitglie - 
der der Versorgungswerke positiven 
Urteil fordern die Versorgungswerke, 
so Michael Jung, Hauptgeschäftsfüh-
rer der ABV, weiter, dass der Bund 
Beiträge für Kindererziehende an die 
Versorgungswerke direkt entrichtet. 
Nur dies sei, so Jung, eine sachge-
rechte Lösung, weil sie die Benach-
teiligung von kindererziehenden Mit-
gliedern der Versorgungswerke ver-

meide. Auch nach der neuen Recht-
sprechung sei es nämlich so, dass 
diejenigen, die nur ein Kind erzogen 
haben und in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht über Vorversi-
cherungszeiten aus einer früheren 
Beschäftigung verfügen, faktisch 
keine Leistung erhielten, weil sie die 
in der Rentenversicherung geltende 
Wartezeit von 60 Monaten Versiche-
rungszeit nicht erfüllen könnten.
Gleichwohl sollten aber alle Mitglie-
der von berufsständischen Versor-
gungswerken, die gegenwärtig Kin-
der erziehen oder in der Vergangen-
heit Kinder erzogen haben, jetzt die 
Vormerkung ihrer Kindererziehungs-
zeiten bei der gesetzlichen Renten-
versicherung beantragen. Die Kinder-
erziehungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung betragen für Ge -
burten vor dem 1. 1. 1992 ein Jahr, 
für Geburten nach dem 1. 1. 1992 
drei Jahre. Der Antrag auf Anerken-
nung von Kindererziehungszeiten 
kann bei den örtlichen Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Rentenver-
sicherung oder schriftlich bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
(Postfach, 10704 Berlin) gestellt wer-
den. Dem Antrag auf Vormerkung 
von Kindererziehungszeiten sollten 
beglaubigte Kopien der Geburtsur-
kunden der geborenen und erzoge-
nen Kinder beigefügt werden.
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Konzerthaus  
für Dresden
Veröffentlichung in den Dresd 
ner Neuesten Nachrichten vom 
3. 4. 2008
Wie in den Dresdner Neuesten Nach-
richten vom 3. 4. 2008 zu lesen war, 
wird für Dresden die Einrichtung 
eines Konzerthauses für die Sächsi-
sche Staatskapelle und die Dresdner 
Philharmonie diskutiert. Die Sächsi-
sche Ärzteversorgung wird in diesem 

Zusammenhang als möglicher Inves-
tor genannt, weshalb hier dazu Stel-
lung bezogen werden soll:
Dem Verwaltungsausschuss der Säch-
sischen Ärzteversorgung wurde An -
fang dieses Jahres eine Anfrage 
unterbreitet, inwieweit ein finanziel-
les Engagement unseres Versorgungs-
werkes für dieses Konzerthaus mög-
lich erscheint.

Im Ergebnis der Befassung im Aus-
schuss wurde festgestellt, dass an 

ein Investment dieser Art unter ande-
rem hinsichtlich der Sicherheit und 
der Rentabilität die gleichen Ansprü-
che zu stellen wären, wie an jede 
andere von uns getätigte Geldanlage. 
In der Sache selbst wurde also noch 
keinerlei Festlegung getroffen.

Dr. med. Steffen Liebscher
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses




